
       
 
 
 
 
 

Die Bayerische Tierseuchenkasse informiert: Beitragssätze 2010 
 
 
Der Landesausschuss der Bayerischen Tierseuchenkasse hat in seiner Sitzung am 13. Ok-
tober 2009 die Beitragssatzung für das Jahr 2010 beschlossen. 
 
 

Als Tierseuchenbeiträge für das Jahr 2010 sind zu entrichten: 

 

a) für jedes Rind (auch Kalb) einschließlich 

Bison, Wisent, Wasserbüffel je Tier 5,90 € 

 

b) für jedes Pferd (auch Fohlen) je Tier 1,60 € 

 

c) für jedes Schwein (auch Ferkel) je Tier 1,00 € 

 

d) für jedes mindestens zehn Monate alte Schaf je Tier 1,35 € 

 

e) für jedes Huhn und jeden Hahn (auch Küken) je Tier 0,025 € 

 

f) für jedes Truthuhn (auch Küken) je Tier 0,14 € 

 

Tierseuchenbeiträge von insgesamt weniger als 2,50 € werden nicht erhoben. 

 

 
Die Beiträge für Pferde, Schweine, Schafe, Hühner und Truthühner konnten für 2010 unver-
ändert beibehalten werden. Tierärztliche Gebühren für die Durchführung der Blauzungenimp-
fung bei Rindern im Jahr 2010 werden von der Bayerischen Tierseuchenkasse nicht mehr 
übernommen; daher konnte der Beitrag für alle Rinder auf 5,90 € je Tier gesenkt werden. Ei-
ne Differenzierung des Tierseuchenbeitrages für Rinder aufgrund der BHV1-Infektion erfolgt 
nicht mehr, da die BHV1-Bekämpfung vor ihrem Abschluss steht. 
 
Wie bereits in den Vorjahren werden die Tierzahlen der Rinder zum 01.01.2010 aus der 
HIT-Datenbank übernommen. Für die bisher ausschließlich Rinder haltenden Betriebe be-
deutet dies, dass sie den zugesandten Meldebogen 2010 nur zurücksenden müssen, wenn 
sie die Tierhaltung im Jahr 2009 aufgegeben haben oder zwischenzeitlich außer den Rindern 
auch noch andere beitragspflichtige Tierarten halten.  
 
Die Tierbestandsmeldung zum 01.01.2010 kann auch über den Online-Zugang auf der In-
ternetseite der Tierseuchenkasse erfolgen.  
 
Die Tierseuchenkasse hofft auf die Mithilfe der Tierhalter, um auch in Zukunft eine reibungs-
lose Datenübernahme und damit korrekte Beitragserhebung gewährleisten zu können. 

 


